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Protokoll

der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht

 am 14. Mai 2011 in Köln, Hotel Lyskirchen 

Beginn:
14.10 Uhr

Ende:

16.00 Uhr

Anwesend aus dem GfA: 
Thomas Oberhäuser, Ulm (Vorsitzender)





Daniela Boehme, Frankfurt 




Rainer M. Hofmann, Aachen 




Kerstin Müller, Köln




Susanne Schröder, Hannover 





Rolf Stahmann, Berlin




Wolfram Steckbeck, Nürnberg




Bettina Bachmann, DAV-Berlin (Protokoll)

entschuldigt:



Hartmut Kilger, Tübingen

Teilnehmer:



Anwesenheit gemäß der als Anlage 1 beigefügten Teilnehmerliste

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oberhäuser begrüßt die anwesenden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 1
Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses



Oberhäuser gibt den als Anlage 2 beigefügten Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses ab.
TOP 2


Steckbeck verliest den als Anlage 3 beigefügten Bericht des Schatzmeisters.

TOP 3

Bericht des Kassenprüfers
Wolter trägt den als Anlage 4 beigefügten Prüfbericht des Kassenprüfers vor. Er dankt Steckbeck für seine Tätigkeit. Wolter regt an, das 11. Berliner Symposium zum Flüchtlingsschutz, das von der Arbeitsgemeinschaft finanziell unterstützt wird, bei den Mitgliedern zu bewerben.

Er bittet den Geschäftsführenden Ausschuss, die Höhe der Referentenhonorare, die er für zu gering hält, zu überprüfen. Er meint, dass es nicht Sinn der Fortbildungsveranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht sein dürfe, Gewinn zu erwirtschaften. Dies sei auch aus steuerrechtlichen Gründen problematisch. 

Oberhäuser bedankt sich bei Wolter für seine Tätigkeit.

TOP 4

Aussprache zu den Punkten 1-3
Schröder stellt klar, dass die Arbeitsgemeinschaft den Referenten für ein Halbtagesseminar 300 € bezahlt und für ein Ganztagesseminar 600 bis 700 €. 

Christ lobt die unverblümte Kritik an Richtern in der ANA durch die Veröffentlichung der Urteile mit Namensnennung der beteiligten Richter. Die Strafverteidiger hätten sich deswegen ihm gegenüber neidisch geäußert.

Prof. Hoffmann weist darauf hin, dass das europäische Anwaltsnetzwerk (ELENA) funktioniere. Allerdings seien hier nur noch drei Rechtsanwälte (in Großbritannien, Frankreich und der Türkei) vertreten, ansonsten engagierten sich humanitäre Organisationen. Er bietet an, die Adressenliste der Koordinatoren von ELENA dem Geschäftsführenden Ausschuss zur Verfügung zu stellen. Seiner Erfahrung nach würden Anfragen von ELENA relativ schnell beantwortet.

Es wird entschieden, das Verzeichnis mit allen Mitgliedern von ELENA als ANA-Dokument im internen Bereich der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht zu veröffentlichen. Hierbei soll gesondert auf die Koordinatoren und deren Nutzen hingewiesen werden.

Prof. Hoffmann sagt zu, zu veranlassen, dass die Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht als „Umbrella“-Organisation aufgenommen wird.

Lam spricht sich unter Hinweis darauf, dass der BGH in Abschiebungshaftsachen gute Entscheidungen gefällt habe, dafür aus, die Zuständigkeit des BGH in Abschiebehaftsachen nicht generell in Frage zu stellen, sondern sich dafür zu verwenden, dass der Anwalt des Ausgangsverfahrens vor dem BGH auftreten kann.

TOP 5

Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses
Auf Antrag von Wolter wird der Geschäftsführende Ausschuss einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes entlastet.
TOP 6

Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
Alle Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses stellen sich erneut zur Wahl. Weitere Kandidaten gibt es nicht. Die Mitgliederversammlung beschließt, über jeden Kandidaten offen durch Handzeichen abzustimmen. Boehme, Hofmann, Müller, Oberhäuser, Schröder, Stahmann und Steckbeck werden einstimmig wieder in den Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht gewählt. Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

TOP 7

Wahl eines Kassenprüfers 
Wolter wird einstimmig zum Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2011/2012 gewählt. Er nimmt die Wahl an.

TOP 8

Umbenennung der Arbeitsgemeinschaft in 

Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht 

(Änderung des § 1 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft)
Oberhäuser erläutert einleitend, dass der Geschäftsführende Ausschuss aufgrund der Diskussion anlässlich der Mitgliederversammlung 2010 erörtert habe, die Arbeitsgemeinschaft in Arbeitsgemeinschaft Migrationsrecht umzubenennen. Hierzu wolle man die Entscheidung der Mitgliederversammlung einholen. Für die Umbenennung spreche, dass die Bezeichnung Migrationsrecht weniger altmodisch sei und zum Ausdruck bringe, dass es sich bei der Bevölkerung in Deutschland um eine Einwanderungsgesellschaft handele. Die Umbenennung in Arbeitsgemeinschaft für Migration und Flüchtlinge halte der Geschäftsführende Ausschuss für zu sperrig.

Es wird ausführlich und kontrovers diskutiert, ob die Arbeitsgemeinschaft sich umbenennen soll. 

Lam spricht sich gegen eine Umbenennung aus, da der Begriff Migrationsrecht nicht exakter als Ausländer- und Asylrecht sei. Er verspreche auch keinen größeren Erkenntnisgewinn. Nicht jeder in Deutschland lebende Ausländer sei gewandert. Außerdem beschönige das Wort „Migration“ den Status des Ausländers. Für die Mandanten sei der Begriff Migrationsrecht nicht verständlicher als Ausländer- und Asylrecht.

Von Planta hält dagegen, dass das Wort „Immigration“ internationaler sei. Dieses sei nicht missverständlich und wesentlich moderner als die alte Firmierung. Er spricht sich dagegen aus, noch den Zusatz „und Flüchtlinge“ aufzunehmen. 

Für das Beibehalten des alten Namens spricht nach Ansicht von Hofmann, dass man damit auf der Liste der Arbeitsgemeinschaften des DAV einen der vorderen Plätze im Alphabet belegt. Er führt aus, dass das Wort „Migration“ in Deutschland, im Gegenteil zu anderen Ländern, nicht wertneutral benutzt werde. Man habe im Deutschen, jedenfalls lange Zeit, unter Migration etwas "Freiwilliges" verstanden, während Flucht  etwas "Erzwungenes" sei. Hofmann meint, für eine Umbenennung spricht, dass der Begriff Migrationsrecht präziser sei als Ausländer- und Asylrecht, da er auch das Einbürgerungs- und Vertriebenenrecht mit umfassen würde. 

Es wird geltend gemacht, dass die Bezeichnung Ausländer- und Asylrecht negativ belegt sei, wohingegen der Begriff „Migration“ neutral oder positiv besetzt sei.

Nogossek weist darauf hin, dass sich die Mandanten als Ausländer empfänden. Der Begriff Migration werde häufig in der Wissenschaft benutzt und sei schönfärberisch.

Weische berichtet von seiner Erfahrung beim Erstellen seiner neuen Website. Die Mandanten suchten gezielt nach Anwälten für Ausländer- und Asylrecht und nicht nach Migrationsrechtlern.

Müller bevorzugt den positiveren und neutraleren Begriff „Migrationsrecht“. Sie sieht in der Bezeichnung Migrationsrecht keine Schönfärberei. Durch die Umbenennung würden sich auch Kollegen mit umfasst sehen, die ausländische Arbeitnehmer vertreten, die nach Deutschland kommen. Der Repressionsgedanke, der in der Bezeichnung Ausländer- und Asylrecht zum Ausdruck komme, sei durch das EU-Recht, das vom Unionsbürger spreche, verändert worden.

Von Graefe meint ebenfalls, dass der Oberbegriff Migrationsrecht nicht schönfärberisch und die Bezeichnung „Ausländer“ negativ belegt sei.

Unseld spricht sich für die Beibehaltung des Namens Ausländer- und Asylrecht aus, da sich hierin auch ein rechtspolitischer Standpunkt widerspiegele. 

Prof. Hoffmann weist darauf hin, dass dann auch der Gesetzgebungsausschuss Ausländer- und Asylrecht umbenannt werden müsse, da dieser den gleichen Namen wie die Arbeitsgemeinschaft haben müsse. Die Bezeichnung „Immigration“ werde in Frankreich und Großbritannien nicht in gleicher Weise verwendet. Seines Erachtens passt der Vergleich mit dem Ausland deswegen nicht. Außerdem sei der Begriff „Migration“ mehr soziologisch und weniger rechtlich geprägt. Prof. Hoffmann kann sich eine Umbenennung in Arbeitsgemeinschaft Migrantenrecht vorstellen.

Oberhäuser stellt fest, dass das Recht der Migranten auch das Recht auf Migration umfasse. Der Begriff Migrationsrecht sei nicht nur soziologisch geprägt. Er halte es für positiv, wenn eine Gesellschaft nicht aus In- und Ausländern bestehe.

Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Stati von Ausländern, hält er den Begriff Migrant für passender.

Im Internet könne jeder Anwalt selbst entscheiden, wie er firmieren wolle und dadurch die Suchmaschinen beeinflussen.

Schröder ergänzt, dass auch das Ausländergesetz durch das Aufenthaltsgesetz ersetzt worden sei. Sie regt eine Umbenennung in Arbeitsgemeinschaft für Aufenthalts- und Asylrecht an.

Abschließend stellt Hofmann fest, dass für den Vorschlag zur  Umbenennung an den Vorstand des DAV, da es sich hierbei um eine Änderung der Geschäftsordnung handele, eine 2/3-Mehrheit notwendig sei. 

22 stimmberechtigte Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht sind anwesend. 9 sprechen sich für eine Umbenennung der Arbeitsgemeinschaft aus, 12 sind dagegen, 1 Teilnehmer enthält sich. 

Der Antrag auf Umbenennung ist somit abgelehnt .

TOP 9

Aussprache und Beschlussfassung zur Einführung des Fachanwalts für Ausländer- und Asylrecht bzw. Migrationsrecht
Oberhäuser berichtet einleitend, dass sich an der Mitgliederbefragung, die der Geschäftsführende Ausschuss durchgeführt habe, 91 Mitglieder beteiligt hätten. 44 hätten sich für die Einführung des Fachanwalts für Ausländer- und Asylrecht ausgesprochen, 42 dagegen, 5 hätten sich enthalten. 

Für die Einführung des Fachanwalts spreche, dass sich durch den Fachanwaltslehrgang und die Fortbildungsverpflichtung die Qualität der anwaltlichen Leistung steigern und erhalten ließe. Außerdem könne der Fachanwaltstitel ein Motiv für die jüngeren Kollegen sein, sich für diesen Tätigkeitsbereich zu interessieren. Nachteilig sei, dass der Erwerb des Fachanwaltstitels einen großen zeitlichen und finanziellen Aufwand erfordere und man nicht wisse, ob die Mandanten dies zu schätzen wüssten.

Es wird geltend gemacht, dass das Klientel derjenigen Anwälte, die im Ausländer- und Asylrecht tätig sind, oft nicht wüsste, was ein Fachanwalt sei. Man befürchtet, dass Großkanzleien gezielt Fachanwälte für Ausländer- und Asylrecht anstellen und dadurch Einzelanwälten das Wasser abgraben würden.

Von Planta plädiert vehement für die Einführung des Fachanwalts für Ausländer- und Asylrecht. Der Fachanwaltstitel würde nach außen tragen, dass es sich hier um ein abgrenzbares Rechtsgebiet handele, das der Fachanwalt für Verwaltungsrecht nicht abdecke. Er bedauert, dass man momentan, obwohl man Spezialist im Rechtsgebiet sei, nicht nach außen dokumentieren könne, dass man über Erfahrung auf dem Gebiet verfüge und qualitativ hochwertige Leistungen erbringe. Durch den Fachanwaltstitel würde das Niveau des Rechtsgebiets gehoben und es würde zu einer Qualitätssicherung kommen. Die meisten Rechtssuchenden suchten heute bereits gezielt nach Fachanwälten. Auch Kollegen, die Mandate vergeben, wählten gezielt Fachanwälte aus. 

Auf den Einwand, man könne aufgrund der Mitgliederliste der Arbeitsgemeinschaft Kollegen empfehlen, entgegnet von Planta, dass die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal darstelle.

Christ meint, dass die Mandanten der Ausländer- und Asylrechtler, die häufig keine Deutschen seien, den Anwalt nicht aufgrund seines Fachanwaltstitels aussuchen würden. Der Anwalt werde meistens von Familien oder Beratungsstellen aufgrund vorheriger guter Tätigkeit empfohlen. 

Von Graefe sieht die Gefahr nicht, dass die Großkanzleien gezielt Fachanwälte für Ausländer- und Asylrecht beschäftigen würden, da ihre Stundensätze in diesem Bereich nicht durchzusetzen seien. Sie weist darauf hin, dass auch die Ausländerbehörden, da der Fachanwalt mittlerweile eine anerkannte Größe darstelle, immer häufiger nach diesem fragten. 

Es wird die Meinung vertreten, dass die Aufwertung des Rechtsgebiets „Ausländer- und Asylrecht“ durch den Fachanwaltstitel nicht erforderlich sei, da es sich hierbei um einen exotischen Bereich handele. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft verfügten normalerweise über einen guten Qualitätsstandard. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es mit Einführung des Fachanwalts keinen Zwang geben würde, den Titel zu machen, sondern man gerade den jungen Kollegen die Möglichkeit eröffnen würde, diesen Titel zu erwerben.

Lam hält es für fraglich, dass man aufgrund des Fachanwaltstitels mehr Mandate erhalten würde. Die Kosten-Nutzen-Relation müsse berücksichtigt werden. Er spricht sich dafür aus, das Bedürfnis von von Planta zu respektieren, die Qualität seiner Tätigkeit nach außen sichtbar zu machen. Hierbei handele es sich nicht um ein wirtschaftliches, sondern um ein Transparenzargument.

Auch Wolter tritt dafür ein, das Interesse der jüngeren Kollegen zu achten und diesen die Tür zum Erwerb des Fachanwalts zu öffnen.

Stahmann pflichtet Wolter bei. Er weist darauf hin, dass die Anforderungen, sich als Spezialist für Ausländerrecht bezeichnen zu können, höher seien als diejenigen, die für den Erwerb des Fachanwaltstitels notwendig seien.

Unseld befürchtet, dass dann, wenn er als Fachanwalt für Ausländer- und Asylrecht firmieren würde, andere Mandanten ihn nicht mehr beauftragen würden.

Bei der Abstimmung stimmen 12 Teilnehmer für die Einführung eines Fachanwalts für Ausländer- und Asylrecht aus, 9 sind dagegen und 1 Teilnehmer enthält sich.

12 Teilnehmer sprechen sich für den Namen Fachanwalt für Migrationsrecht aus, 4 für die Bezeichnung Fachanwalt für Ausländer- und Asylrecht, 5 Teilnehmer enthalten sich. 

Aufgrund dieser Ergebnisse wird beschlossen, dass sich der Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht für die Einführung des Fachanwalts für Migrationsrecht einsetzt.

TOP 10
Anregungen zu Aktivitäten 

(Fortbildung, Mitgliederversammlung, Sonstiges)
Boehme bittet um Vorschläge für zukünftige Fortbildungsveranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht. Lam schlägt vor, ein Seminar zum Thema Ausweisungsrecht durchzuführen. 

TOP 11
Verschiedenes
Weische empfiehlt den Anwesenden das Buch von Melda Akbas „So wie ich will“ zur Lektüre.

Auf die Frage von Wolter, warum der RAV parallel zur Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft am 24.09.2011, die in Stuttgart stattfindet, ein Seminar „Rechtsmittel im Aufenthaltsrecht“ mit Prof. Alexy in Hamburg durchführt, erklärt Stahmann dass er mit dem RAV das Problem der Abstimmung von Fortbildungen zur Vermeidung von "Überschneidungen" bereits besprochen habe und beide sich gegenseitig über bevorstehende Planungen informieren wollen. Das Seminar der Arbeitsgemeinschaft zum Staatsangehörigkeitsrecht solle auch als RAV-Seminar in Hamburg angeboten werden. 

Oberhäuser bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt um 16.00 Uhr die Mitgliederversammlung. 
Gez. Rechtsanwältin Bettina Bachmann

Berlin, 5. Juli 2011
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